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§ 86 BO für Wien Einfriedungen
 BO für Wien - Bauordnung für Wien

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 12.11.2025

1. (1)Wo dies aus Gesundheitsrücksichten, aus Sicherheitsgründen oder zum Schutze des örtlichen Stadtbildes

notwendig ist, ist dem Eigentümer des anliegenden Grundes aufzutragen, seine Liegenschaft gegen die

Verkehrsfläche einzufrieden.

2. (2)Einfriedungen müssen so ausgestaltet werden, daß sie das örtliche Stadtbild nicht beeinträchtigen. Sie dürfen,

sofern der Bebauungsplan nicht anderes bestimmt, den Boden der höher gelegenen, anschließenden

Grundfläche um nicht mehr als 2,50 m überragen.

3. (3)Einfriedungen von Vorgärten gegen die Verkehrsfläche und an den seitlichen Grundgrenzen auf die Tiefe des

Vorgartens dürfen, sofern der Bebauungsplan nicht anderes zuläßt, den freien Durchblick nicht hindern.

Abweichungen hievon sind zulässig, wenn dadurch das örtliche Stadtbild nicht beeinträchtigt wird. Sonstige

Grundgrenzen dürfen, wenn der Bebauungsplan nicht anderes bestimmt, durch volle Wände abgeschlossen

werden.
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